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Vorwort 

Der produktionsintegrierte Umweltschutz setzt auf die Verringerung des Stoff­
und Energieverbrauches in der Produktion. Sein Ansatz birgt sowohl ökologische, 
als auch ökonomische Vorteile gegenüber dem additiven Umweltschutz, bei dem 
Emissionen erst am Ende des Produktionsprozesses abgefangen werden. Auf einen 
kurzen und zugegeben pauschalen Nenner gebracht vermeidet der produktionsinte­
grierte Umweltschutz Umweltbelastungen, während der additive Umweltschutz le­
diglich repariert, soweit dies im konkreten Fall noch möglich ist. Sollen ökologi­
sche und ökonomische Belange in einer modemen Industriegesellschaft wie der 
unsrigen in stärkeren Einklang gebracht werden, muß der produktionsintegrierte 
Umweltschutz gefördert werden. Konzepte hierfür sollten in dem interdisziplinä­
ren Forschungsschwerpunkt ,,Produktionsintegrierte Umweltschutztechnik" der 
Universität Bremen entwickelt werden. 

Dieses Buch ist im wesentlichen während meiner Tätigkeit als wissenschaftli­
cher Mitarbeiter an der Forschungsstelle für Europäisches Umweltrecht der Uni­
versität Bremen entstanden. Profitiert habe ich dabei in großem Maße von der in­
terdisziplinären Zusammenarbeit in dem eben genannten Forschungsschwerpunkt. 
Die Ergebnisse meiner Arbeit haben dem Fachbereich Rechtswissenschaften der 
Universität Bremen im September 1998 als Dissertation vorgelegen. 

Die Arbeit wurde in geringem Umfang überarbeitet. Insbesondere wurden die 
im zweiten Kapitel der Arbeit vorgenommene Einordnung in die rechtswissen­
schaftliche Diskussion und die Gesamtzusammenfassung am Ende der Arbeit hin­
zugefügt. In den Teilen A.II. bis IV. des dritten Kapitels ist dagegen im Unter­
schied zu der usprünglichen Fassung auf die Darstellung von Besonderheiten der 
17. BlmSchV verzichtet worden. Gleiches gilt für das wegen Art. 2 ÄndG VI zum 
Teil noch geltende "alte" Wasserrecht. Auch auf Ausführungen zur Verfassungs­
mäßigkeit direkter Verhaltenssteuerung mit Blick auf das Produktionsverfahren ist 
für die Veröffentlichung verzichtet worden. Literatur und Rechtsprechung konnten 
für die Drucklegung noch vereinzelt über den Zeitpunkt der Abgabe hinaus be­
rücksichtigt werden. 

Die Fertigstellung dieses Buches wäre ohne vielfältige Hilfe und Unterstützung 
nicht möglich gewesen. Herzlich danken möchte ich zunächst einmal Prof. Dr. 
Gerd Winter, der die Arbeit betreut hat und dem ich viele wertvolle Anregungen 
verdanke. Er hat mich großzügig von Arbeiten in der Forschungsstelle für Europä­
isches Umweltrecht freigestellt und mir so die Erstellung meiner Dissertation ne­
ben meiner anwaltlichen Arbeit ermöglicht. Auch hierfür bin ich ihm zu großem 
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Dank verpflichtet. Prof. Dr. Alfred Rinken danke ich für die Übernahme des Zweit­
gutachtens. Bedanken möchte ich mich auch bei Prof. Dr. Michael Kloepfer für die 
Aufnahme in die "Schriften zum Umweltrecht" und bei meinen Sozien Eckart 
Abel-Lorenz, Sibylle Barth und Dr. Hubertus Baumeister für ihr Verständnis wäh­
rend der Erstellung meiner Arbeit. 

Dank gebührt auch Prof. Dr.-Ing. Norbert Räbiger für die Koordination des For­
schungsschwerpunkts ,,Produktionsintegrierte Umweltschutztechnik" der Universi­
tät Bremen sowie Klaus Feseker, Prof. Dr. Hans-Dietrich Haasis, Prof. Dr. Wilfried 
Müller und Carola Spiecker für die vielfältigen Anregungen aus der sozial- und 
der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung. Dr. Andreas Fisahn und Dr. Wolfram 
Cremer standen mir als Diskussionspartner zur Verfügung. Auch das hat mir sehr 
geholfen. 

Meine Eltern haben mich von Kind auf ermuntert, scheinbar Feststehendes nicht 
als unverrückbar hinzunehmen. Nicht nur dafür danke ich Ihnen. 

Meine Frau, Anette, hat Gespräche mit mir über dieses Buch ertragen müssen 
und mir dabei häufig weitergeholfen. Sie hat mich darüber hinaus immer wieder 
unterstützt und aufgebaut und mir vieles abgenommen. Ohne diese Haltung hätte 
ich die Arbeit nicht fertiggestellt. 

Das Buch ist meinen Kindern gewidmet. 

Bremen, im Juni 1999 

Niets Griem 
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1. Kapitel 

Produktionsintegrierter Umweltschutz als Maßstab 
der Untersuchung 

A. Ausgangspunkt der Überlegungen 

Die industrielle Produktion beeinträchtigt die natürliche Umwelt in vielfältiger 
Weise. Zu nennen sind Belastungen bei der Entnahme bzw. Inanspruchnahme von 
natürlichen Ressourcen, produktionsbedingte Umweltbelastungen, Auswirkungen 
des Transportes von benötigten Stoffen und negative Folgen über die erzeugten 
Produkte, die bei der Distribution, der Nutzung und bei der Entsorgung zu Bela­
stungen der Umweltmedien führen können. 

Unter die produktionsbedingten Umweltbelastungen fallen die durch die Produk­
tion verursachten unerwünschten Stoffausträge in die Umwelt, aber auch Umwelt­
belastungen, die allein mit der Existenz von Industrieanlagen verbunden sind. Ge­
meint sind z. B. der mit der Anlage zusammenhängende Flächenverbrauch, der 
Umfang von Bodenversiegelungen, das mit der Anlage zusammenhängende Ver­
kehrsaufkommen sowie evt. Beeinträchtigungen der Lebensräume von Tier- und 
Pflanzenarten und sonstige Eingriffe in Natur und Landschaft. 

Die vorliegende Arbeit hat den produktionsintegrierten Umweltschutz zum The­
ma. Sie will sich nur mit den produktionsbedingten Umweltbelastungen und dort 
auch lediglich mit einer Option zur Verringerung der unerwünschten Stoffausträge 
in die Umwelt beschäftigen. 

Die Verringerung von Emissionen in die Umwelt kann entweder am Ende eines 
Produktionsprozesses durch zusätzliche Techniken oder bereits vorher im Produk­
tionsprozeß oder beim Design des Produktes betrieben werden. Die erstgenannte 
Herangehensweise wird in der Literatur unterschiedlich bezeichnet. Gebraucht 
werden die Begriffe des additiven, des sekundären, des nachsorgenden oder des 
nachgeschalteten Umweltschutzes. Zum Teil wird die Problemlösestrategie auch 
als "end of the pipe-Betrachtung" bezeichnet. Typische additive Umweltschutz­
maßnahmen sind zum Beispiel die Klärung von Abwässern in Kläranlagen, Rauch­
gasreinigungsverfahren oder die Rückhaltung von Abluftemissionen durch Filter. 
Die Entwicklung additiver Umweltschutzmaßnahmen stand in den vergangenen­
Jahrzehnten im Mittelpunkt der Betrachtungen. Die additive Herangehensweise 
dominiert in der Praxis 1 • 
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Der additive Umweltschutz hat insbesondere bei der Luft- aber auch bei der Ge­
wässerreinhaltung beachtliche Erfolge aufzuweisen. Das Konzept sieht sich aber in 
jüngerer Vergangenheit verstärkten Angriffen ausgesetzt. Kritisiert werden haupt­
sächlich2 fehlende technische Perspektiven für Verbesserungen, die ökonomische 
Irrationalität, eine mangelnde ökologische Effizienz und ein fehlender medienüber­
greifender Ansatz der Maßnahmen3. 

Bereits Ende der 70er Jahre verband man die Analyse der Schwächen additiver 
Umweltschutztechniken deshalb mit der Forderung nach Einbeziehung des Pro­
duktionsprozesses und der Ausgestaltung des Produktes in die Überlegungen zum 
Schutze der Umwelt vor negativen produktionsbedingten Einflüssen4. Die einzel­
nen Fertigungsprozesse und das Produkt selber sollten im Hinblick auf ihre Um­
weltauswirkungen verändert und optimiert werden. Die entsprechenden Maßnah­
men werden in Abgrenzung zum additiven Umweltschutz in der Regel5 als inte­
grierter Umweltschutz bezeichnet6 . Die Verwendung des Begriffes in der Literatur 
ist allerdings äußerst uneinheitlich 7• 

Integrierter Umweltschutz kann mit Blick auf ein Produkt, einen einzelnen Pro­
duktionsprozeß oder eine Produktionsstätte verfolgt werden. Dementsprechend 
wird auch zum Teil zwischen produkt-, prozeß- und produktionsintegriertem Um­
weltschutz unterschieden 8. 

1 Nach Auffassung von Steger, 1992, S. 34 entspricht dies der übereinstimmenden Auffas­
sung in der betriebswirtschaftlichen Literatur. Bestätigend: Abwassertechnische Vereinigung, 
KA 1995, 109 ff., 109; Projektträger Umweltschutztechnik/Deutsche Forschungsanstalt für 
Luft- und Raumfahrt e.v. (Hrsg.), 1994, S. 11. Nach Schroeter, UWF 8, Dezember 1994, 
28 ff., 28, hat eine Erhebung laufender Umweltinvestitionen in der Industrie gezeigt, daß 
80% der Gelder für additive Umweltschutztechniken verwandt werden. Entsprechende Zah­
len finden sich auch bei Antes,1996, S. 2. 

2 In Projektträger Umweltschutztechnik/Deutsche Forschungsanstalt für Luft- und Raum­
fahrt e.V. (Hrsg.), 1994, S. 12 werden darüber hinaus noch die Gefahr der Freisetzung um­
weltbelastender Stoffe bei Störungen in den nachgeschalteten Reinigungsanlagen und der ge­
ringe produktionsorientierte Innovationseffekt kritisiert. 

3 Vgl. u. a. Antes, 1996, S. 15 ff., 21 f. und 27; Coenen/Klein-Vielhauer/Meyer, 1996, 
S. 34 und 45 ff.; Johann, 1989, S. 125 ff. und 131; Abwassertechnische Vereinigung, KA 
1995, 109 ff., 109 f.; Projektträger Umweltschutztechnik/Deutsche Forschungsanstalt für 
Luft- und Raumfahrt e.V. (Hrsg.), 1994, S. 12 und 17 f.; Christ, Chem.-Ing.-Tech. 64 (1992), 
889 ff., 892 und Huber, 1995, S. 16 ff., S. 16 f. und 22. 

4 Lange, 1978, S. 193 ff., insbesondere S. 190 und 198. Grundlegend für die Betriebswirt­
schaftslehre auch Kreikebaum, 1992. V gl. aus der neueren Literatur Antes, 1996; Coenen I 
Klein-Vielhauer I Meyer, 1996. 

s Antes, 1996, S. 1 ff. verwendet den Begriff des präventiven Umweltschutzes. 

6 Lange, 1978, S. 194 f.; Kreikebaum, 1992, S. 4; Coenenl Klein-Vielhauer I Meyer, 1996, 
S. 32 und 34; Rat von Sachverständigen für Umweltfragen, 1996, Tz. 141; Abwassertechni­
sche Vereinigung, KA 1995, 109 ff., 109. Aus der juristischen Literatur auch Feldhaus, UPR 
1985, 385 ff., 387. 

7 Vgl. den Überblick bei Christ, Chem.-Ing.-Tech. 64 (1992),889 ff., 889 f. 

8 Fleischer, 1994, S. 7 ff., 8. Ähnlich Abwassertechnische Vereinigung, KA 1995, 109 ff., 
109 unter Hinweis auf eine gleichgelagerte Herangehensweise des BDI. Eine solche Unter-
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Dabei wird das Wort "integriert" verwendet, um deutlich zu machen, daß alle 
betrieblich-technischen Maßnahmen des Vorhabenträgers mit Blick auf ihre Um­
weltrelevanz betrachtet und gegebenenfalls verbessert werden müssen. Dies ent­
spricht der gängigen Verwendung des Wortes im Deutschen, das herangezogen 
wird, um die Bildung eines Ganzen aus verschiedenen Teilen auszudrücken9. 

Als "integrierter Umweltschutz" werden aber auch die Ansätze zur Berücksich­
tigung von Schadstoffeinträgen aus Industrieanlagen in verschiedene Umweltme­
dien mit dem Ziel, Problemverlagerungen zu verhindern, bezeichnet 10. Der me­
dienübergreifende Umweltschutz wird mit dem integrierten Umweltschutz gleich­
gesetzt. Dies ist mit Blick auf die eben erläuterte Wortverwendung im Deutschen 
möglich. Die Ansatzpunkte des produkt-, produktions- und prozeßintegrierten Um­
weltschutzes unterscheiden sich aber von denen des medienübergreifenden Um­
weltschutzes ll . Der medienübergreifende Umweltschutz umfaßt auch additive Pro­
blemlösestrategien. Ziel desselben ist allein die Optimierung verschiedener Um­
weltschutzstrategien einer Produktionsstätte mit Blick auf alle Umweltmedien. 

Nicht der medienübergreifende, sondern der produktionsintegrierte Umwelt­
schutz stellt den Bezugspunkt dieser Arbeit dar. Sie will sich also mit einem Teil­
bereich des integrierten (technischen) Umweltschutzes befassen. Eine Analyse des 
rechtlichen Instrumentariums mit Blick auf die vorhandenen Möglichkeiten zur 
Förderung des produktionsintegrierten Umweltschutzes fehlt bislang. Diese Lücke 
soll durch die Untersuchung geschlossen werden. 

B. BegrifTsklärungen 

Im folgenden werden die zentralen Begriffe der Arbeit definiert. Sie sind zum 
Teil bereits in der ThemensteIlung enthalten. Geklärt werden muß der Begriff des 
produktionsintegrierten Umweltschutzes und sein Verhältnis zum additiven sowie 
zum produkt- bzw. prozeßintegrierten Umweltschutz (III.). Dies ist nicht möglich, 
ohne vorher die Bedeutung des Produktbegriffes und des Begriffes der Produkti­
onsstätte (I.) sowie der Bezeichnungen Produktionsbereich, Produktionsverfahren, 

scheidung ist aber nicht gängige Praxis. Zum Teil wird nur zwischen produkt- und produk­
tionsintegriertem Umweltschutz unterschieden, vgl. u. a. Rat von Sachverständigen für Um­
weltfragen, 1996, Tz. 141 und Coenen I Klein-Vielhauer/Meyer, 1996, S. 34. 

9 Brockhaus, Band 10, 1997, S. 586, Stichwort "Integration". 

10 V gl. nur Masing, DVBI. 1998, 549 ff., 549; Sellner, 1996, S. 82 f. So versteht auch der 
UGB-KomE den Begriff des integrativen Umweltschutzes, vgl. Kloepfer/Durner, DVBI. 
1997, 1081 ff., 1088 f. Zum Begriff des integrierten Umweltschutzes auch Kreuzburg, KA 
1997,1048 ff., 1049. 

11 Zur Abgrenzung des produktionsintegrierten Umweltschutzes vom medienübergreifen­
den Umweltschutz sowie zu seiner Bedeutung für den medien übergreifenden Umweltschutz 
s.u. Kapitell, Gliederungspunkt C.IV. 
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